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 Wien, am 20. Juli 2015 
  
 Geschäftszahl (GZ): BMWFW-10.101/0326-IM/a/2015 
 
 
 
In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 5049/J betreffend 

"Fahrservice Uber - Regulierung von "Sharing Economy"", welche die Abgeordneten 

Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen am 20. Mai 2015 an mich richteten, stelle ich 

fest: 

 
 
Antwort zu den Punkten 1 und 2 der Anfrage: 

 

Die Wirtschaftskammer Österreich (WKO) hat am 19.12.2014 eine Anfrage an das 

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft gerichtet, in der um 

gewerberechtliche Bewertung in der Sache ersucht wurde. Diese Anfrage wurde durch 

beispielshafte Vorlage einer Rechnung eines am Uber-Dienst teilnehmenden Fahrzeug-

lenkers am 22.1.2015 ergänzt. Die Anfrage wurde unter Berücksichtigung des        

genannten Nachtrags mit Schreiben des Bundesministeriums für Wissenschaft,      

Forschung und Wirtschaft vom 3.2.2015, GZ BMWFW-32.830/0003-I/7/2015, aus-

führlich beantwortet. 

 

Diese Beantwortung ist samt der zugehörigen Anfrage als Beilage angeschlossen. 

 

 

Antwort zu den Punkten 3 bis 10 der Anfrage: 

 

Gewerberechtliche Überprüfungen sieht die Gewerbeordnung nur insoweit vor, als dies 

zur Vollziehung der gewerberechtlichen Vorschriften erforderlich ist. Für ein solches 

Erfordernis betreffend gewerberechtliche Vorschriften gibt es derzeit keine Anhalts-
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punkte; die von der WKO beschriebene Tätigkeit des Fahrdienstes Uber war als freies 

Gewerbe einzustufen, dessen grenzüberschreitende Ausübung auch keiner Dienst-

leistungsanzeige bedarf. Soweit damit spezifische Überprüfungen aus Sicht des      

Gelegenheitsverkehrsgesetzes gemeint sind, ist festzuhalten, dass es sich dabei um 

eine Vollziehungszuständigkeit des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und 

Technologie handelt. 

 

Datenschutzrechtliche Fragen fallen in den Aufgabenbereich der beim Bundeskanzler-

amt eingerichteten Datenschutzbehörde.  

 

Der Befugnisumfang von Taxilenkern, der Berufsschutz von Taxilenkern sowie all-

fällige Verstöße von als Taxilenkern tätigen Personen gegen das Gelegenheits-

verkehrsgesetz, etwa mangelnder Versicherungsschutz für die Taxigäste, fallen in den 

Vollziehungsbereich des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie.  

 

 

 

Dr. Reinhold Mitterlehner 

 

Anlage 

 

 
 

 

 

 
Unterzeichner Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft     
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